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Stadt Euskirchen, Ortsteil Euskirchen 
29. Flächennutzungsplanänderung/Kita Weisse Erde 
Die Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB wurde mit 
Schreiben vom 14.02.2020 durchgeführt.  
 

Stellungnahme, tlw. gekürzt Stellungnahme der Verwaltung / Beschlussvorschlag 

 
1. e-regio GmbH & Co. KG 
Schreiben vom 28.2.2020 

 
Seitens der e-regio bestehen keine Bedenken gegen das 
beabsichtigte Verfahren. Innerhalb des dargestellten 
Planbereichs sind Leitungsanlagen der e-regio zur 
Erdgas-Versorgung nicht vorhanden. Im Zuge der 
weiteren Entwicklung des Planbereiches kann das 
Erdgasversorgungsnetz -den Bedürfnissen entsprechend- 
von den bestehenden Versorgungsanlagen aus erweitert 
werden. 
Wasserversorgungsverband Euskirchen-Swisttal (WES): 
Seitens der Betriebsführerin des WES bestehen keine 
Bedenken gegen das beabsichtigte Verfahren. Innerhalb 
des dargestellten Planbereichs sind Leitungsanlagen des 
WES zur Trinkwasserversorgung nicht vorhanden. Im 
Zuge der weiteren Entwicklung des Planbereiches kann 
das Trinkwasserverrsorgungsnetz -den Bedürfnissen 
entsprechend- von den bestehenden Versorgungsanlagen 
aus erweitert werden. 
Das ausgewiesene Plangebiet liegt in keinem 
ausgewiesenen Wasserschutzgebiet und befindet sich 
außerhalb von Einzugsgebieten der Wassergewinnung-
sanlagen des WES. 
Für die Löschwasserversorgung nach DVGW-Arbeitsblatt 
W 405 können aus dem öffentlichen Trinkwassernetz als 
Grundschutz insgesamt 1.600 l/min (96 m³/h) 
Löschwasser über 2 Stunden zur Verfügung gestellt 
werden. Dies gilt unter Berücksichtigung aller 
Entnahmemöglichkeiten am öffentlichen Trinkwassernetz 
im Umkreis von 300 m um das Brandobjekt. Diese Zusage 
gilt nur bei einem störungsfreien Betrieb, einer 
Wasserabnahme eines Normaltags und solange das 
Wasserversorgungsunternehmen nicht durch höhere 
Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihm 
wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist. 
Hinweis zu Baumstandorten / Bepflanzungen: 
Es wird darauf hingewiesen, dass eventuell geplante 
Ausgleichsmaßnahmen, insbesondere das Anpflanzen 
von Bäumen, grundsätzlich außerhalb von 
Leitungstrassen anzustreben sind. Weitere Informationen 
hierzu enthält das technische Merkblatt DVGW GW 125 
"Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle", aktualisiert 
erschienen im Februar 2013, ergänzt durch das Beiblatt 
zu GW 125, erschienen im März 2016. 
Es gilt, Präventivmaßnahmen zu ergreifen zum Schutz 
von Ver- und Entsorgungsleitungen vor dynamischen und 
statischen Belastungen durch Baumwurzeln. Der 
Präventivschutz reicht von der Baumart-Auswahl bis zu 
sinnvollen und wirksamen technischen Schutzmaß-
nahmen. Zu den kritischen Baumarten zählen nach 
derzeitigem Kenntnisstand: Ahorn, Götterbaum, 
Rosskastanie, Pappel, Platane und Blauzeder. Wir bitten, 
dies bei der Aufstellung der Pflanzliste entsprechend zu 
berücksichtigen. 
 
 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden bei Erstellung der 
Verfahrensunterlagen berücksichtigt. 
 
Den Anregungen wird somit entsprochen. 
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2. IHK, Schreiben vom 13.3.2020 

 
Die Belange der gewerblichen Wirtschaft werden nicht 
berührt. Es bestehen keine Bedenken. 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

3. Vodafone NRW GmbH, Schreiben vom 11.3.2020 

 
Es bestehen keine Einwände gegen die Planung. 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

4. PLEDOC, Schreiben vom 28.2.2020 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich eine 
Ferngasleitung der Open Grid Europe im westlichen 
Randbereich des Änderungsbereiches befindet. 
 

Dem Hinweis wird gefolgt. 
Die Leitungstrasse wird nachrichtlich in die Planzeichnung 
aufgenommen. 
 

5. Kreis Euskirchen mit Schreiben vom 10.3.2020/26.8.2020 

Untere Naturschutzbehörde 
Die grundsätzlichen Bedenken wurden mit Schreiben vom 
26.8.2020 revidiert.  
Es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken mehr, da 
zwischenzeitlich der Nachweis der Betrachtung von 
Alternativflächen erbracht wurde. Alternativflächen 
kommen entweder aus verkehrstechnischen Gründen, 
Flächengröße, ungünstiger Lage oder finanziellen 
Aspekten nicht in Frage. Somit verbleibt derzeit nur diese 
planungsalternative. 
Die Aussage in Pkt. 3.4 der Begründung, es handele sich 
um ein Gebiet im „temporären Landschaftsschutz“ ist 
jedoch nicht korrekt. Vielmehr ist hier das 
Landschaftsschutzgebiet 2.2-5 „Voreifel bei Billig“ 
festgesetzt. Südlich angrenzend befindet sich die 
Biotopverbundfläche VB-K 5306-013. Hier besteht das 
Ziel, die Landschaft durch Krautsäume und 
Gehölzstrukturen zu bereichern und zu verbinden. 
Die Ziele des Landschaftsplanes und Biotopverbundes 
sind durch die gezielte Gestaltung von Kompensations-
maßnahmen und Eingriffsminderung umzusetzen. 
Dies ist im Rahmen des begleitenden Bebauungs-
planverfahren zu berücksichtigen. 
 
Träger der Landschaftsplanung 
Der Planung wird nicht mehr widersprochen, wenn im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens eine ortsnahe 
Ausgleichsmaßnahme als Gehölzpflanzung in Kombi-
nation mit angrenzender Obstwiese vorgenommen wird 
(städtische Flurstücke, Gemarkung Billig, Flur 8, 
Flurstücke 22, 23 (Aufforstung, 2.959 m²), 24 (Obstwiese, 
1.453 m2). Hierdurch kann der Verlust des LSGs 
ausgeglichen werden. 
Zudem wird der Biotopverbund u.a. für die örtlich 
vorhandene Erdkrötenpopulation gestärkt. Es entsteht ein 
Wanderkorridor zwischen der Mitbachaue und dem 
Stadtwals. Die Flächen sind im FNP bereits als „Flächen 
zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB 
dargestellt. 
 
 
 
 
 
 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage wurde korrigiert. 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde ein 
Landschaftspflegerischer Begleitplan erstellt, der die 
entsprechenden Regelungen hinsichtlich der Ausgleichs-
maßnahmen trifft. 
 
 
 
 
Der Stellungnahme wird entsprochen. 
 
Die Kompensationsmaßnahmen wurden im landschafts-
pflegerischen Begleitplan ermittelt und werden 
entsprechend den Anforderungen der UNB zukünftig 
umgesetzt 

 


